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Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad 

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
am 12.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 
beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 
2019 2020 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 41.843.737,00 43.867.008,00 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 41.784.548,00 42.812.259,00 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 59.189,00 1.054.749,00 
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0,00 0,00 
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
      (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 59.189,00 1.054.749,00 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 0,00 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 0,00 
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0,00 0,00 
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 59.189,00 1.054.749,00 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2019 2020 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.788.940,00 42.838.377,00 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.000.920,00 39.048.887,00 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 

 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 2.788.020,00 3.789.490,00 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.986.570,00 4.106.000,00 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -15.312.000,00 -13.044.300,00
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -11.325.430,00 -8.938.300,00
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 

  (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -8.537.410,00 -5.148.810,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 472.165,00 429.440,00 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

  Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -472.165,00 -429.440,00
2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
       Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -9.009.575,00 -5.578.250,00



B 

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird  

für 2019 festgesetzt auf 0 EUR. 
für 2020 festgesetzt auf 0 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

wird für 2019 festgesetzt auf   0 EUR. 
wird für 2020 festgesetzt auf   0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2019 festgesetzt auf 2.000.000 EUR. 
wird für 2020 festgesetzt auf 2.000.000 EUR. 

Karlsbad, den 12.12.2018 

Jens Timm 
Bürgermeister 

Nachrichtlich: 

Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 mit Wirkung ab 
01.01.2017 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A: 325 v.H. 
Grundsteuer B: 325 v.H. 
Gewerbesteuer: 345 v.H. 
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STATISTISCHE ANGABEN 

1. Einwohnerzahl
Volkszählung am    17.03.1939 6.031 
Volkszählung am    27.05.1970 10.984 
Volkszählung am    25.05.1987 13.239 
Fortschreibung auf  30.06.1990 14.330 
Fortschreibung auf  30.06.1995 15.756 
Fortschreibung auf  30.06.2000 16.141 
Fortschreibung auf  30.06.2005 16.180 
Fortschreibung auf  30.06.2010 15.806 
Volkszählung am    09.05.2011 15.634 
Fortschreibung auf  30.06.2012 15.537 
Fortschreibung auf  30.06.2013 15.671 
Fortschreibung auf  30.06.2014 15.572 
Fortschreibung auf  30.06.2015 15.832 
Fortschreibung auf  30.06.2016 15.924 
Fortschreibung auf  30.06.2017 15.880 

2. Gemarkungsfläche 3.802 ha 
darunter : forstwirtschaftliche Fläche 1.590 ha 

Gemeindewald 1.194 ha 
Staatswald 378 ha 
Privatwald 18 ha 
landwirtschaftliche Fläche 1.505 ha 
überbaute Fläche 689 ha 

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme 2003 
a) insgesamt 12.950.521,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2002)               795,83 €  

Steuerkraftsumme 2004 
a) insgesamt   12.858.872,00 €  
b) je Einwohner (30.06.2003) 788,45 € 

Steuerkraftsumme 2005 
a) insgesamt    15.037.337,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2004)  925,15 € 

Steuerkraftsumme 2006 
a) insgesamt     13.116.146,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2005)   810,64 € 

Steuerkraftsumme 2007 
a) insgesamt     25.036.019,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2006) 1.560,00  € 



 D 

Steuerkraftsumme 2008 
a) insgesamt     26.504.422,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2007) 1.651,00  € 

Steuerkraftsumme 2009 
a) insgesamt     29.644.846,00 € 
b) je Einwohner (30.06.2008) 1.852,69  € 

Steuerkraftsumme 2010 
a) insgesamt     15.697.267,00 € 
b) je Einwohner (31.03.2009)   990,34 € 

Steuerkraftsumme 2011 
a) insgesamt  9.859.728,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2010)      623,80 € 

Steuerkraftsumme 2012 
a) insgesamt   13.363.999,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2011)     848,99 € 

Steuerkraftsumme 2013 
a) insgesamt   17.319.274,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2012)               1.114,71  € 

Steuerkraftsumme 2014 
a) insgesamt  20.021.239,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2013)               1.277,60  € 

Steuerkraftsumme 2015 
a) insgesamt      18.243.214,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2014)   1.171,54  € 

Steuerkraftsumme 2016 
a) insgesamt       18.397.908,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2015)             1.162,07  € 

Steuerkraftsumme 2017 
a) insgesamt       21.698.634,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2016)             1.362,64  € 

Steuerkraftsumme 2018 
a) insgesamt       21.764.163,00 € 
b) je Einwohner  (30.06.2017)             1.370,45  € 
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I. Vorbemerkungen

Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§6 GemHVO) dem Haushaltsplan 
beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem 
Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch 
Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen 
Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden, 

• welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche
Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

• wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszah-
lungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenk-
redite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem
Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr
entwickeln werden,

• wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem
Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Ge-
samtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei
Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbe-
darf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

• welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im
Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die
Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

• welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen
entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche
Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

• in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vor-
jahres abweicht und

• wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwal-
tungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf
und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in wel-
chem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.
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II. Haushaltsjahre 2017/2018

Entwicklung der Haushaltsjahre 2017/2018 

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung für die Haushalts-
jahre 2017/2018 am 14.12.2016 beschlossen. Am 25.04.2018 wurde dann die Fort-
schreibung der Finanzplanung bis 2021 des Haushaltsjahres 2018 beschlossen. 

Die Jahre 2017 und 2018 haben sich bundesweit besser entwickelt als prognostiziert.  
Das BIP stieg um 2,2 % bzw. vorläufig 1,8 %. Dies spiegelt sich auch in der örtlichen 
Wirtschaft wieder. 2017 fiel in Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2018 darstellt. Die 
Statistik zeigt die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland in 
den Jahren von 2008 bis 2017 und eine Prognose des DIW Berlin für die Jahre bis 
2020. Für das Jahr 2019 wird eine Veränderung des Bruttoinlandsprodukts gegenüber 
2018 von 1,7 Prozent prognostiziert. Im Jahr 2020 wird das BIP in Deutschland laut der 
Prognose des DIW um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. 

Quelle: https://de.statista.com

Zum Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angehoben:     
Grundsteuer 300 v.H. + 25 v.H. = 325 v.H.    
Gewerbesteuer 330 v.H. + 15 v.H. = 345 v.H. 

Die Gewerbesteuer war mit 6,8 Mio. € in 2017 und  2018 im Haushalt angesetzt. Tat-
sächlich sind 2017 knapp 7,0 Mio. € eingenommen worden, was einem Plus von rund 
0,2 Mio. € entspricht. Bereits in Abzug genommen sind hierbei mehrere Aussetzung der 
Vollziehung (AdV) in Höhe von 540 T€.  
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Im Haushaltsjahr 2018 sind lediglich rund 6,0 Mio. € Gewerbesteuer erzielt wurden. Der 
Ansatz konnte somit nicht realisiert werden. 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigt in beiden Jahren die Orientie-
rungsdaten des Landes. In 2017 waren 9,9 Mio. € und in 2018 10,1 Mio. € angesetzt. 
Vereinnahmt wurden 2017 10,55 Mio. € und auch in 2018 zeichnet sich eine leicht posi-
tive Entwicklung ab.     
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwi-
ckelt. Bei einem geplanten Ansatz von 1,14T€ in 2017 sind diese eingegangen. In 2018 
sind 1,41Mio.€ angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen. 

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere 
Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die etwas höhere Gewerbesteuer wurde auch 
eine höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2017 waren dies 1,41 Mio. € bei geplant 
1,35 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage 2018 wird 69% des Gewerbesteueraufkom-
mens entsprechen. 

Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 01.01.2016 wurde jedoch die 
Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann nochmals auf 31%. Für 2017 
wurde mit einer Kreisumlage von 33% gerechnet. Für 2018ff wurde mit einer weiteren 
Anhebung auf 34% gerechnet. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Tat-
sächlich verblieb die Kreisumlage in den Jahren 2017/2018 bei 32%. Durch die verbes-
serte Steuerkraft wurde der Ansatz jedoch trotzdem nahezu ausgereizt. 

Die verbesserte Steuerlage 2017 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich 
diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2017 waren 4,98 Mio. € für 
die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2018 zeigt sich der Ansatz 
von 4,91Mio. € als passend. 
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Das Ergebnis 2017 hat sich sehr positiv entwickelt und mit einem Überschuss von 
2.556.079,10 € abgeschlossen. Davon fließen 1.984.788,69 € in die ordentliche Rück-
lage und 571.290,41 € in die außerordentliche Rücklage und dienen somit als Polster 
für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Gesamtdefizit von 2.397.918 €. 

Zum 31.12.2017 beträgt die Verschuldung der Gemeinde 7,3 Mio. € (459 €/Einwohner). 
Zu Ende 2018 wird sie sich voraussichtlich auf 6,775 Mio. € (426€/Einwohner) reduzie-
ren Die Gemeinde hat keine Ausgliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden 
müssten.  

In der Haushaltssatzung 2017/18 wurde eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € je Jahr vor-
gesehen. Diese wurde durch die hohen Investitionen notwendig. Erfreulicherweise ent-
wickelte sich die Liquiditätslage positiver, daher konnte auf die Kreditaufnahme 2018 
verzichtet werden. Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität 
hat sich in 2017/2018 weiter stabilisiert. Die Liquiditätsüberschüsse wurden noch zins-
bringend angelegt. Die Anlage auf dem Kapitalmarkt zeigt sich jedoch zunehmend 
schwierig. Derzeit können negative Zinsen auf die Einlage noch verhindert werden. 

Investitionsmaßnahmen, die in 2018 nicht abgeschlossen werden konnten oder 
nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2019/2020 wieder neu 
veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2018 nicht gebil-
det. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2017  
2018) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2019/2020 wurden 
nun die Investitionen neu veranschlagt. 

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2017/2018 umgesetzt. 
Prägnant war die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule Karlsbad-
Waldbronn mit einer Gesamtbausumme von rd. 5 Mio. €. Die Außenanlage soll im 
kommenden 2019 umgesetzt werden. Die Masterplanung der Fachräume war mit weite-
ren 150T€ angesetzt. Die Sanierung der Grundschule Spielberg schlug mit 315 T€ zu 
buche. Ebenfalls im Schulbereich ist der Bau der Essensversorgung Kindergarten, 
Grundschule & FBBZ Ittersbach mit über 500 T€ vorgesehen. 

Im Kindergartenbereich wurde für 430 T€ im Kindergarten Auerbach und für 460 T€ im 
Kindergarten Mutschelbach je eine weitere Gruppe eingerichtet. Der Ausbau des Kin-
dergarten Arche Noah wurde bezuschusst und auch weitere Maßnahmen wurden 
durchgeführt bzw. bezuschusst. Insgesamt flossen 2,1 Mio. € investive Mittel in diesen 
Bereich. 

Zur Saison 2018 wurde für rd. 150 T€ eine neue Riesenrutsche im Freibad Karlsbad 
installiert.  Die große Straßenbaumaßnahme „Zum Wiesengrund“ wurde in die Folgejah-
re verschoben. 
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III. Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Mig-
ration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Fol-
gendes hin: Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis 
spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. 
Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 
real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale 
Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 
2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. 
Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die 
Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen 
Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für 
das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % aus-
gegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 
2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in 
der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwar-
tete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert. 

Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2019 das Jahr 
2017. 2017 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. 2018 wird der 
Gewerbesteueransatz nicht erreicht werden. Es ist mit einem Ergebnis von unter 6 Mio. 
€ bei einem Ansatz von 6,8 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2018 ist die Referenzperiode 
für den Finanzausgleich 2020. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2019 eine geringere 
Schlüsselzuweisung als in 2020 und muss aber im Gegenzug einen trotzdem hohen 
Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich auf 
das ordentliche Ergebnis 2019 aus. Im Jahr 2020 gibt es zunächst wieder eine Auf-
wärtsbewegung. Das prognostizierte ordentliche Ergebnis liegt dann etwa 1 Mio. € über 
dem von 2019. Es ist dabei insgesamt positiv mit einem Jahresüberschuss von 1,05 
Mio. €. Die Verbesserung zwischen den Jahren resultiert aus steigenden Steuern, so-
wie Zuweisungen und Zuwendungen bei einer recht konstanten Umlagenlast. Die Per-
sonalkosten sind jährlich steigend, da mit einer Erhöhung aus den Tarifabschlüssen zu 
rechnen ist. 
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2. Überblick

2.1 Das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentli-
chen Erträge  41.843.737 € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
41.784.548 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt damit die or-
dentlichen Aufwendungen um 59.189 € (Vorjahr: -592.101 €).  

In den nachfolgenden Grafiken werden die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten laut 
Gesamtergebnishaushalt mit ihren prozentualen Anteilen am Gesamtaufwand und 
-ertrag dargestellt:
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Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 52,8% stark. Die zwei-
ten größten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-
rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Ent-
gelte. 

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 50,2% den größten Block 
aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 18,4%, sowie den Per-
sonalaufwendungen mit 17,8%. Der KVBW hat den Tarifabschluss 2019 und 2020 er-
fasst und in den Personalkosten hinterlegt. Bei den Beamten im Jahr 2019 3,0 % und 
2020 1,0 % angeglichen an den TVöD. Der Tarifvertrag läuft bis 31.08.2020.Von 2020 
auf 2021 wurde mit 3,5% und von 2021 auf 2022 bzw. 2023 mit 1,5% Personalkosten-
steigerung gerechnet.    

Eine Änderung des  doppischen Haushaltsplans gegenüber dem kameralistischen 
Haushaltsplan besteht in der Einrechnung von Abschreibungen in das ordentliche Er-
gebnis. Zwar waren mit den kalkulatorischen Kosten auch im kameralistischen Haushalt 
Abschreibungen angegeben, diese flossen aber nicht in den Haushaltsausgleich ein 
und mussten daher noch nicht erwirtschaftet werden. 

Im Haushaltsplan 2019 sind Abschreibungen in Höhe von 3,78 Mio. € für die Gemein-
destraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrich-
tungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten in Höhe von rd. 0,93 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde 
aus den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2019 erhält, gebildet. Damit 
besteht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 2,85 
Mio. €.  

Größere Positionen aus der  Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Ab-
schreibungen berücksichtigt. Dies ist insbesondere im gebührenrelevantem Bereich 
Wasser und Abwasser der Fall. Anlage verursachen ab ihrer Aktivierung d.h. Fertigstel-
lung bzw. Übergabe Abschreibungen. Am deutlichsten wirkt sich 2023 die Sanierung 
des Schulzentrums aus. Langfristig gesehen steigen die Abschreibungen im gemeindli-
chen Haushalt. Das bedeutet, dass mehr investiert wird wie Werteverzehr an den be-
stehenden Anlagegütern stattfindet. 

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle bezogenen Leistungen der Gemeinde. 
Hierin enthalten sind auch die großen Positionen Gebäudeunterhalt, Straßenunterhalt, 
Reinigung, Energiebezug und vieles mehr. Wie aber auch kleine bezogen Leistungen 
wie Telefonkosten, Porto, Fachliteratur etc. 
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2.2 Das Haushaltsjahr 2020 

Im Haushaltsplan 2020 sind ordentliche Erträge in Höhe von 43.867.008  € und ordent-
liche Aufwendungen in Höhe von  42.812.259 € veranschlagt. Somit wird der Idealfall 
erreicht der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen übersteigt damit die ordentlichen 
Aufwendungen um 1.054.749  €. Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben fol-
gende prozentuale Anteile: 
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Im Vergleich zu den Erträgen 2017 sinkt in 2018  die Abhängigkeit von den Steuern. Die 
Erträge aus diesen sinken anteilig von 53% auf 51%. Dies ist jedoch immer noch ein 
sehr hoher Wert.  
Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwen-
dungen um einen halben Prozentpunkt. Die Sach- und Dienstleistungen sinken hinge-
gen um einen Prozentpunkt. 

3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2017 und 2018 

3.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 Produkt 611001 (Teilhaushalt 9) 

Im Produkt 611001 werden die Erträge aus Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grund-
steuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und sonstigen Steuern (Gemeindeanteile 
an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie aus allgemeinen Zuweisungen (ins-
besondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) 
und den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbe-
steuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanz-
ausgleichsumlage) abgebildet. 

Als Basis zur Berechnung diente der Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 mit den 
Aktualisierungen von 12.11.2018, sowie dem Testbescheid vom 2.11.2018. 

 

3.1.1. Erträge 

Gegenüber den Ansätzen 2018 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:  
 

Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Differenz 2019
zu 2018

Grundsteuer 2.083.000 €        2.125.000 €        2.125.000 €        42.000 €           

Gewerbesteuer 6.800.000 €        6.200.000 €        6.500.000 €        600.000 €-         

Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer 10.100.000 €      11.300.000 €      12.100.000 €      1.200.000 €      

Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer 1.410.000 €        1.480.000 €        1.340.000 €        70.000 €           

Familienleistungsausgleich 820.000 €           830.000 €           870.000 €           10.000 €           

Schlüsselzuweisungen 4.930.000 €        5.460.000 €        5.760.000 €        530.000 €         

Investitionspauschale 1.294.000 €        1.520.000 €        1.520.000 €        226.000 €         

Summen 27.437.000 €      28.915.000 €      30.215.000 €      1.478.000 €       
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3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) 

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zum 01.01.2017 folgendermaßen angehoben 
worden:  

Steuerart Hebesatz bis 
2016 

Hebesatz ab 
2017 

Grundsteuer für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)  

300 v.H. 325 v.H. 

 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 

300 v.H. 325 v.H. 

Gewerbesteuer 330 v.H. 345 v.H. 

 

Die letzte Hebesatzänderung davor fand zum 01.01.2010 statt.  

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2018 beträgt voraussichtlich rund 
2.096.000 € Für die Grundsteuer A und B wurde für die Jahre 2019ff ein Ansatz von 
2.125.000 € gebildet. Die Hebesatzerhöhung um 25 Prozentpunkte machte hierbei ei-
nen Mehrertrag von rd. 160.000 € p.a. aus. 

Der Gewerbesteueransatz wurde 2018 mit 6.800.000 € auf einem in dem langjährigen 
Mittel  kalkuliert. Der Ertrag 2018 liegt derzeit bei rd. 6,0 Mio. €. Der Ansatz kann vo-
raussichtlich nicht erreicht werden. 2017 lag der Ertrag bei gleichem Ansatz passend 
bei 7,0 Mio. €. Für die Gewerbesteuer wurde für die Jahre 2019ff ein Ansatz von 6,2 / 
6,5 / 6,8 / 7,0 / 7,0 Mio. € gebildet.  

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 

2017 konnten rd. 10,55 Mio. € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verein-
nahmt werden. Für 2018 sind 10,1 Mio. € geplant.  

Nach dem Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 und Ergänzung vom 21.11.2018 
schätzt das Land den gesamten Gemeindeanteil 2019 auf rund 6,983 Mrd. €. Für 2020 
wird die Prognose auf 7,427 Mrd. € angehoben. In 2018 waren noch 6,526 Mrd. € an-
gesetzt. Die Ansätze 2019 und 2020 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
in Höhe von 11,3 Mio. € und 12,1 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses mit 
leichten Abschlägen gebildet worden.  
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Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 1,48 Mio. € (2019) und 1,34 Mio. € 
(2020) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg ab 2018, da die Ver-
teilungssumme durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung 
zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung vom 14.09.2016, um 382 Mio. € erhöht wurde. 

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und  Investitionspauschale 

Die Gemeinde kann 2019 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
5.460.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1,52 Mio. € vom Land 
rechnen. Für 2020 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 5,76 Mi-
o. €. Die Investitionspauschale bleibt über den gesamten Planungszeitraum konstant. 
Basisjahr ist jeweils das zweitvorangegangene Jahr. 

3.1.2 Aufwendungen 

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben 
sich insbesondere folgende Positionen gegenüber 2018 verändert: 

Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Differenz 
2019 zu 2018

Gewerbesteuerumlage 1.340.000,00 1.150.000,00 660.000,00 -190.000,00

Finanzausgleichsumlage 4.700.000,00 4.910.000,00 5.100.000,00 210.000,00

Kreisumlage 7.000.000,00 6.800.000,00 7.000.000,00 -200.000,00

Summen 13.040.000,00 12.860.000,00 12.760.000,00 -180.000,00

Bei den Umlagen 2019 gegenüber 2018 sieht man bereits eine Entlastung. Dies liegt an 
einem guten aber nicht  sehr guten Basisjahr 2017.  

Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der 
Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. 2019 beträgt die Gewerbesteuerumlage 
64%. Danach läuft die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und die 
Solidarpaktumlage ab 2020 aus. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 kei-
ne Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In 
diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage zum Fonds Deutsche 
Einheit entfallen. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35% ge-
plant werden. 
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Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2019 werden auf Grundlage des Refe-
renzjahres 2017 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 
01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe das Jahres dann 
nochmals auf 31%. 2018 betrug die Kreisumlage 32%.  

Am 22.11.2018 wurde der Kreishaushalt mit einer Kreisumlage von 30% eingebracht. 
Die Beschlussfassung steht jedoch noch aus. Zur Sicherheit ist die Kreisumlage ab 
2019 mit angenommen 31 % veranschlagt. Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. Für die 
Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhafte Höhe. Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in 
die Kreisumlage. Im Vergleich zu dem Steueraufkommen gesehen übersteigt dies die 
Gewerbesteuer, welche jedoch auch nicht voll bei der Kommune verbleibt.  

Für 2020 ist mit leicht steigenden Umlagen zu rechnen. Trotz der schwächelnden Ge-
werbesteuer hat sich das Jahr positiv entwickelt.  

3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder 

3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7) 

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt: 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Abwasser
Schmutzwasser 1,51 €/m³ 1,61 €/m³ 1,61 €/m³ 1,61 €/m³ 1,61 €/m³ 1,56 €/m³ 1,56 €/m³ 1,91 €/m³ 1,91 €/m³ 1,91 €/m³ 1,91 €/m³
Niederschlagswasser 0,45 €/m² 0,53 €/m² 0,46 €/m² 0,46 €/m² 0,46 €/m² 0,53 €/m² 0,53 €/m² 0,55 €/m² 0,55 €/m² 0,55 €/m² 0,55 €/m²

Für die Jahre 2019/2020 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwas-
sergebühr 767.462 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.144.382 m. 

Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer 
Mischzinssatz von 3 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kre-
ditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen. 

Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser wurden mit dem Büro Hey-
der&Partner neu kalkuliert. Auch erfolgt eine Nachkalkulation der bisherigen Jahre ab 
2010. Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Abwasser eingepflegt. Ver-
änderungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenauf-
kommen. 

Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden: 
Schmutzwassergebühr 2019 + 2020:  1,91 €/m³ (unverändert) 
Niederschlagswassergebühr 2019 + 2020: 0,66 €/m² (+0,11 € zu 2017/2018) 
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3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7) 

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wasser 2,00 €/m³ 2,25 €/m³ 2,38 €/m³ 2,38 €/m³ 2,38 €/m³ 2,38 €/m³ 2,38 €/m³ 2,35 €/m³ 2,35 €/m³ 2,21 €/m³ 2,21 €/m³  

Für die Jahre 2019/2020 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 
810.000 m³ bzw. 811.000 m³. 
 
Für die Jahre ab 2017 wurde bei der letzten Gebührenkalkulation ein kalkulatorischer 
Mischzinssatz von 3 % festgelegt. Aufgrund der aktuellen Zinsänderung auf dem Kre-
ditmarkt musste auch bei dem kalkulatorischen Mischzinssatz eine Anpassung erfolgen.  
 
Die Wassergebühren wurden mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert. Die Auf-
wandspositionen sind voll im Produktbereich Wasser eingepflegt. Veränderungen erga-
ben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen. 
 

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8) 

Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren beträgt 2019 und 2020 leicht erhöht 
320.000 € (VJ 295.000 €). Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 
132.000 € und Abschreibungen über rd. 113.000 €. An Personalaufwendung werden ca. 
40.000 € p.a. direkt zugeordnet. Der größte Block sind jedoch die internen Verrechnun-
gen, welche mit rd. 230.000 € zu buchen schlagen. Im Plan liegt das Ergebnis bei 
228.000 €. Das Ergebnis 2017 bewegt sich um die 224.000 €. 

In seiner Sitzung am 24.07.2013 hat der Gemeinderat die Bestattungsgebühren ab dem 
01.09.2013 neu festgesetzt. In dieser Gebührenkalkulation wurde dem geänderten Nut-
zungsverhalten – Trend zur Urnenbestattung - Rechnung getragen. Das Berechnungs-
modell wurde von einem reinen Flächenmodell auf ein 75:25 Fall-zu-Flächen-Modell 
umgestellt.  

Im kommenden Haushalt sind einige kleinere, investive Maßnahmen zur Schaffung von 
Grabstätten, insbesondere Urnenplätzen enthalten. 

 
3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6) 

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Frei-
bad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt. Auf Grund unter-
schiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder 
aus der Kooperation ausscheiden.  
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Der Ansatz der Eintrittsgelder beträgt 110.000 € pro Jahr. Die Eintrittspreise wurden 
zuletzt mäßig zur Saison 2016 im Jahreskartenbereich angehoben. Eine weitere Erhö-
hung ist derzeit nicht beabsichtigt. 

Zur Saison 2018 wurde eine neue Riesenrutsche im Freibad Karlsbad für rd. 250T€ in-
stalliert. Die alte Rutsche war nach über 25 Jahren abgängig. Vor ca. 5 Jahren wurde 
deren Beschichtung saniert, jedoch war man schon damals von keiner dauerhaften Lö-
sung ausgegangen. In der Saison 2016 mussten oftmals während des Betriebes Aus-
besserungen vorgenommen werden, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Eine wei-
tere TÜV Abnahme war auf Dauer fraglich. Die neue Rutsche wird sehr gut angenom-
men und stellt eine dauerhafte Attraktion im Freibad dar. Auch wurden neue Schaukel-
geräte installiert, welche nun die Spielbereich aufwerten. Das Freibad Karlsbad hat ein 
besonders attraktives Außengelände und auch die Edelstahlbecken sind in einem sehr 
guten Zustand.  

Im Jahr 2016 waren 50.000 € zur Sanierung des Umkleidebereichs in den Haushalt 
eingestellt. Es wurde jedoch offensichtlich, dass diese bei weitem nicht ausreichen. 
Auch würde so das Bad immer noch in seiner Struktur z.B. innenliegende Duschen die 
gleichen Mängel ausweisen. Aus diesem Grund wurde aktuell ein Freibadplaner mit der 
Überplanung des Innenbereichs beauftragt. So soll das technisch gut aufgestellte Frei-
bad auch optisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Für investive Sofortmaß-
nahmen wurden in 2017 80.000 € eingestellt. Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für 
Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruhner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mit-
telfristig soll hiernach eine Neukonzipierung der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad 
ins Auge gefasst werden. 

4. Personalkosten

Im Haushaltsplan 2018 waren Personalaufwendungen in Höhe von 6.983.986 € sowie 
Versorgungsaufwendungen in Höhe von 76.300 € veranschlagt (Zeilen 12 und 13 Ge-
samtergebnishaushalt). 

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen 2019 sind mit 7.417.247 € 
und 2020 mit 7.496.361 € veranschlagt.Die Einzahlung in die Versorgungskasse der 
aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt. Bisher waren die Pensio-
näre unter der eigenen Position erfasst. Dies ist jedoch mit der letzten Zuordnungsvor-
schrift entfallen. Seit dem sind auch sie in den Personalkosten enthalten.  

Der KVBW hat den Tarifabschluss 2019 und 2020 erfasst und in den Personalkosten 
hinterlegt. Bei den Beamten im Jahr 2019 3,0 % und 2020 1,0 % angeglichen an den 
TVöD. Der Tarifvertrag läuft bis 31.08.2020.Von 2020 auf 2021 wurde mit 3,5% und von 
2021 auf 2022 bzw. 2023 mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.    



OO 
 

 

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2) 

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002) 

In 2019 ist die mehrmals verschobene Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 
40.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Die weiteren 
Mittel decken kleinere Neuanschaffungen ab. 

5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001) 

Die Planung der Fahrzeugausstattung erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Feu-
erwehrausschusses vom Februar 2011 in Kombination mit der Feuerwehrkonzeption.  
Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: 

2019: Zuschuss  7.200 € für GW-L2. 

2019: Gerätewagen Transport Ittersbach 58.000 € (verschoben aus 2018) 

2018/2019: Drehleiter Langensteinbach 403.700 € und 8.200 € (Land) + 124.500  
€ (Kreis) Zuschuss. 

2019/2020: LF10 Ittersbach 380.000 € und 92.000 € Zuschuss. 

2020/2021: MLF10 Langensteinbach 260.000 € und 66.000 € Zuschuss. 

2020/2021: MTW Ittersbach 75.000 € und 13.000 € Zuschuss. 

2020/2021: ELW Ittersbach 180.000 € und 22.000 € Zuschuss. 

2021/2022: MTW Auerbach 80.000 € und 13.000 € Zuschuss. 

2021: Kdo-W Kommandant 60.000 €. 

2022/2023: MLW Spielberg 290.000 € und 66.000 € Zuschuss. 

 

5.2 Schulträgeraufgaben – Produktbereich 21 (Teilhaushalt 3) 

Das gesamte Schulbudget 2019ff beträgt berechnet aus der Schülerzahl 2017/2018 und 
den Sachkostenbeiträgen 2018 456.017 €. Bisher betrug das Schulbudget 367.374 €. 
Die Schülerzahl sank im Vergleichszeitraum von 2.220 auf 2.198.  
 
Auf Grund der notwendigen Sparmaßnahmen wurden den Schulen ab 2017 lediglich 
noch 20% (davor 25%) der Sachkostenbeiträge des Landes und kein weiterer Lernmit-
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telzuschuss als eigenes Schulbudget zur Verfügung gestellt. Um die kleineren Schulen 
dabei nicht über Gebühr zu beanspruchen wurde ein Basisbudget in Höhe von 10.000 € 
eingeführt. Das Gesamtschulbudget bleibt folglich konstant. Es ergeben sich bei den 
einzelnen Schulen Verschiebungen. Dies resultiert jeweils aus der Entwicklung der 
Schülerzahlen.  

Um die Selbstverantwortlichkeit der Schulen in ihren Beschaffungen zu erhöhen, wird 
das Schulbudget zum Haushalt 2019/2020 auf 22% der gestiegenen Sachkostenbeiträ-
gen erhöht. Die Erhöhung umfasst insgesamt 88.643 €. 

Zusätzlich werden den Schulen zukünftig 30.000 € p.a. als Schulmöbelbudget zur Ver-
fügung gestellt. Bisher waren dies 20.000 € für Ersatzbeschaffungen. Die Beschaffung 
kann aber auch jederzeit über das eigene Budget erfolgen. 

5.3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – Produktgruppe 3650 
(Teilhaushalt 3) 

Jährlich wird dem Gemeinderat die Kindergartenbedarfsplanung vorgestellt. In dieser 
werden neben der Kindergartengebühr auch die Maßnahmen der Träger und die erfor-
derliche Beteiligung der Gemeinde vorgestellt. Das Maßnahmenprogramm 2018/2019 
zum Ausbau und Optimierung der Kinderbetreuung in Karlsbad wurde am 26.09.2018 
im Gemeinderat beschlossen.  

Die Betreuung der U3-Kinder ist hier ein besonderer Kostentreiber. Ab dem Jahr 2016 
änderte das Land die Bezuschussung und mit dem Ziel 68% der kommunalen Bruttobe-
triebsausgaben für die kommunale Kleinkindbetreuung zu decken. Nach den aktuellen 
Hochrechnungen wirkt sich dies nicht wesentlich auf unsere Landeszuweisung aus. Die 
Entwicklung muss jedoch weiter beobachtet werden. Als Basis für die Landeszuweisung 
nach §29b und c FAG dienen die gewichteten Kinder nach der Betreuungszeit. Es wird 
mit einer Gesamtzuweisung von 2,3 Mio. € gerechnet. 

Als Betriebskostenzuschüsse sind folgende Zahlen vorgesehen: 

2019: 5,2 Mio. € 

2020: 6,0 Mio. € 

2021ff: 6,5 Mio. € 

Landeszuschüsse sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Der Zuschussbedarf 2017 be-
trug noch rd.  4,5 Mio. €; 2018 dann schon rd. 4,8 Mio. €. Hier mit eingeflossen ist auch, 
dass das Ergebnis 2017 mit einem Mittelabruf von 4,2 Mio. € positiv ausfiel. 

Für 2019/2020 sind in Karlsbad keine weiteren größeren Umbau- oder Erweiterungs-
maßnahmen geplant. Eine Besonderheit ist jedoch der Neubau eines 4-gruppigen Kin-
dergartens im Gewerbegebiet Karlsbad-Ittersbach durch einen privaten Investor und mit 
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einem privaten Betreiber. Vorteil eines privat betriebenen Kindergartens ist insbesonde-
re die fehlende Notwendigkeit von Bau, Unterhaltung und Investition der baulichen An-
lage seitens der politischen Gemeinde. Durch die Aufnahme in die Bedarfsplanung 
kann die Gemeinde diese Plätze als bedarfsgerechten Ausbau ausweisen. Ziel ist es 
unter anderem auch die weitere Reduzierung der durch Kinder aus andere Gemeinden 
belegten Plätze in den Karlsbader Einrichtungen und somit eine Erhöhung des Platzan-
gebotes für Karlsbader Kinder und Vermeidung weitere Investitionen in die bestehen-
den Karlsbader Einrichtungen. Geplant wird die Inbetriebnahme der Einrichtung zum 
01.09.2019. Seitens der Gemeinde wird dies direkt mit Gartenspielgeräten für den Au-
ßenbereich im Wert von 90.000 € unterstützt (IHA2-80002). 

 

5.4 Ressourcenmanagement (Teilhaushalt 6) 

5.4.1 Grundstückserwerbs- und -veräußerungsmaßnahmen 
 (Produktgruppe 1133) 

In 2019 sind im Teilfinanzhaushalt Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-
cken in Höhe von 2.552.000 € und entsprechende Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken in Höhe von 482.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind in 2019 200.000 € 
für den Erwerb eines Begegnungsraumes im zu bauenden Seniorenheim Ittersbach 
angedacht. 

Im Jahr 2020 wird mit 1.465.000 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-
cken gerechnet, denen 810.000 € Auszahlungen gegenüberstehen. In 2020 wird mit der 
Erschließung der Baugebiete Schaftrieb in Langensteinbach und Holderäcker II in 
Spielberg gerechnet. Speziell bei Schaftrieb werden mit Erschließung Nachzahlungen 
auf den bisherigen Kaufpreis fällig. 

Das nächste Baugebiet ist dann Fröschgärten/Schaftrieb. Das Gebiet soll in zwei Teilen 
erschlossen werden. Daher erfolgt zunächst nur die Erschließung Schaftrieb (Gesamt-
volumen: 610 T€). Der Abverkauf der Grundstücke ist beginnend ab Ende 2020 geplant. 
Bei dem Grundstückspreis muss die teure Erschließung und die sehr gute Lage Be-
rücksichtigung finden. 

Es folgt direkt auch die Erschließung (525 T€) des Baugebiets Holderäcker II. Leider 
hält die Gemeinde hierin kaum gemeindeeigene Flächen. Für die wenigen Gemeinde-
bauplätze ist der Verkauf ab 2021 geplant.  

Baulandumlegungen mit Mehr- und Minderzuteilungen werden im Ergebnishaushalt bei 
dem Kostenträger 511108 Umlegungsverfahren abgebildet. 

Sofern bei einem Verkauf der Kaufpreis den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung über-
steigt, wird der darüber liegende Betrag im Ergebnishaushalt bei Zeile 21 als außeror-
dentlicher Ertrag ausgewiesen. Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 22 Ergebnis-
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haushalt) entstehen, wenn Grundvermögen unterhalb des Buchwertes veräußert wird. 
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fließen in das Sonderergebnis. Dieses 
wird im Jahresabschluss ausgewiesen. 

In den Folgejahren ist auch der gezielte Abverkauf der Gewerbebauplätze Reutäcker 
beabsichtigt. Die Firmen werden hierbei passend für das hochwertige Gewerbegebiet 
ausgewählt. Langfristig ist auch der Verkauf des bisherigen Feuerwehrgerätehauses 
Ittersbach und dem Luthersaal angedacht. 

5.5 Bau- und Gebäudemanagement (Teilhaushalt 7) 

5.5.1 Gebäudemanagement – Produktbereich 11 C 

Der Abschlussbericht des Gebäudemanagements vom 09.04.2013 ergab, dass neben 
dem Ziel der Aufgabenbündelung im Gebäudemanagement auch eine Einsparung von 
5-10% der Gebäudebewirtschaftungskosten erfolgen soll. Dazu wurde ein Bedarf von
5,5 Stellen errechnet. Dies bedeutet eine Nachbesetzung von 2,6 Stellen. 1,6 Stellen
dauerhaft für kaufmännisches Gebäudemanagement und eine weitere Stelle befristet
auf zwei Jahre für das technische Projektmanagement. Durch diese Stelle sollen die
vielen Projekte umgesetzt werden können. Diese Stelle wurde inzwischen unbefristet
besetzt.

Die Gebäudekosten sind zentral im Produktbereich Gebäudemanagement (Produktbe-
reich 11 C im Teilhaushalt 7) veranschlagt. 

Für Unterhaltungsaufwendungen sind im Produkt 112499 – Bauliche Unterhaltung –
2019 677.000 € und 2020 580.000 € vorgesehen.  

Der Ansatz für die reguläre Bauunterhaltung beträgt 440.000 €. Neu hinzukommend 
sind die angemieteten Objekte zur Anschlussunterbringung Asyl mit 2T€ je Objekt = 
20.000 € p.a.  

Zusätzlich sind im Bauunterhalt für 2019/2020/2021/2022 auch folgende Positionen 
enthalten: 

2019 
• Umstellung Trafostation Sportzentrum La. 60.000 € 
• Austausch Trennvorhänge Jahnhalle La. 50.000 € 
• Austausch Böden Kiga Mu. 35.000 € 
• Austausch Schutzböden Wasenhalle Itt. 30.000 € 
• Schallschutz Mehrzweckraum GS Mu. 22.000 € 
• Renovierung WC-Anlage GS Mu. 20.000 €  
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2020 
• Abriss Feuerwehrgerätehaus Itt. zu Verkauf 80.000 € 
• Planungsrate Dachsanierung Umkleide Jahnhalle La. 20.000 € 
• Planungsrate Dachsanierung TS Gutenbergstr. La. 20.000 € 

 
2022 

• Abriss Luthersaal La. zu Verkauf 60.000 € 
 

In der Anschlussunterbringung Asyl wird für 2019ff mit angemieteten Objekten für ca. 
100 Personen gerechnet. Hierbei werden Mietkosten von 257.000 € zzgl., Nebenkosten 
59.000 € und  Strom 59.000 € eingeplant. Dies wirkt sich sowohl auf den Gebäudeun-
terhalt als auch auf die Bewirtschaftungskosten aus. Dem gegenüber steht eine Nut-
zungsentschädigung über 474.000 €. Gerechnet mit einer Nutzungsentschädigung von 
254,75 € pro Person und einer Belegung von 9 Monaten. 

 
Für die Bewirtschaftung der Gebäude waren bisher bei den Produkten 

• 112407  Energiemanagement für kommunale Liegenschaften 
• 112408  Gebäudereinigung 
• 112409  Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne 

Nutzer 

insgesamt in 2017 2.803.169 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf) zur Verfügung 
gestellt. Die Aufteilung auf die Produkte entfällt ab dem Haushalt 2017/2018 auf Grund 
von neueren Vorgaben im Produktrahmen Baden-Württemberg. Die Gesamtansätze 
112402 belaufen sich auf: 2.813.238 € (veranschlagter Nettoressourcenbedarf). Die 
Steigerung resultiert vornehmlich aus dem Bereich Reinigung +95.000 €. Reinigungs-
dienstleistungen wurden extern vergeben, daher ergibt sich eine Verschiebung im Be-
reich Reinigung. Die Energiekosten, sowie Wasser/Abwasser und Abfall sind gesunken, 
daher kann der Effekt etwas aufgefangen werden. 

Sämtliche investive Gebäudemaßnahmen sind beim Produkt 112401 – Planung und 
Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung 
– veranschlagt. Die Investitionsnummern wurden dabei nach folgenden Kriterien gebil-
det: 

Kameralistischen Restemaßnahmen aus 2009, die in 2010 ff. wieder veranschlagt wur-
den:  

 K   Amt   Ortsteil  -  Maßnahmennummer 

Investitionsmaßnahmen: 

 I   Amt   Ortsteil  -  Maßnahmennummer 
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Die Nummern der Ortsteile sind folgendermaßen verteilt: 

0  Allgemein 
1  Langensteinbach 
2  Ittersbach 
3  Spielberg 
4  Mutschelbach 
5  Auerbach 

Alle Investitionsmaßnahmen und Restemaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 
15.000 € sind in der Übersicht „Investitionsmaßnahmen“, die dem Haushalt beigefügt 
ist, aufgeführt. 

Nachfolgend sind die größeren Maßnahmen (ab 50.000 €) des Teilfinanzplanes 11C 
aufgeführt (Ausstattung jeweils enthalten): 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszah-
lungen 
in € 

2019 
Einzah-
lungen 
in € 

2020 
Auszah-
lungen 
in € 

2020 
Einzah-
lungen 
in € 

IBA1-30009 Umbau Ganztagesschule 300.000 675.000 

IBA1-30020 Beleuchtungssteuerung 
Jahnhalle 90.000 22.870 

IBA1-30021 Sanierung Schulzentrum 
- Gym 4.089.000 2.966.000 2.347.000 

IBA1-30022 Sanierung Schulzentrum 
- RS 1.589.000 

IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum 
- GMS - 1.589.000 

IBA2-20013 Bau Speisesaal mit Kü-
che/Mensa für Kiga Itt. 223.350 

IBA5-30008 Schaffung behindertenge. 
Zugang Talblickhalle 50.000 

IBA1-30021, IBA1-30022, IBA1-30023 Sanierung Schulzentrum 
Im Februar 2018 wurde ohne großen Vorlauf zwei Förderprogramme zur Schulsanie-
rung veröffentlicht. 

1. VwV KInvFG Kapitel 2: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Gesetzes zur För-
derung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinf-
rastruktur nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Fördertopf
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Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Kosten
Basis: Zuschussantrag bzw. Kostenberechnung 29.03.2018, 20.08.2018 bestätigt 

Realschule Gemeinschaftsschule Gymnasium
IBA1-30022 IBA1-30023 IBA1-30021

Sanierungsfläche 2947,52 1197,05 5400,09

Modul 1 - Dachsanierung 399.620,00 € 399.620,00 € 399.620,00 € 
Modul 2 - Fachraumsanierung 2.172.490,00 €            2.172.490,00 €            2.172.490,00 €            
Modul 3 - Sanierung Gym 3.689.000,00 €            
Modul 4 - Sanierung Real 2.301.460,00 €            
Modul 5 - Sanierung GMS 447.847,00 € 
Modul 6 - Sanierung Aula 104.720,00 € 104.720,00 € 104.720,00 € 
Modul 7 - GMS 488.421,00 € 
Modul 8 - Container 140.420,00 € 140.420,00 € 140.420,00 € 

Ausstattung 220.939,00 € 135.640,00 € 652.789,00 € 1.009.368,00 €    

Summe 5.339.649,00 €            3.889.158,00 €            7.159.039,00 €            16.387.846,00 € 

Bauabschnitt 1 (2019)
Dachsanierung & Sanierung Gym 4.089.000,00 €            4.089.000,00 €    

Bauabschnitt 2 (2020)
Fachraum & Container Gym 1.589.000,00 €            1.589.000,00 €            2.313.200,00 €            6.144.000,00 €    

652.800,00 € 

Bauabschnitt 3 (2021)
Fachraum RS/GMS 3.026.000,00 €            1.172.000,00 €            4.198.000,00 €    

Bauabschnitt 4 (2022)
Sachsanierung RS/GMS 505.000,00 € 993.000,00 € 105.000,00 € 1.958.000,00 €    

220.000,00 € 135.000,00 € 

16.389.000,00 € 

Bundesmittel für Ba-Wü: 251.240.500€ Für finanzschwache Kommunen; bei Karlsbad 
bestätigt. 

2. VwV KommSan Schule: Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des Kommunalen Sa-
nierungsfonds für die Sanierung von Schulgebäuden Fördertopf Landesmittel: rd.
337.000.000€.

Die beiden Verwaltungsvorschriften sind inhaltsgleich ausgestaltet. Auch gibt es einen 
Antrag. Sollte der Fördertopf aus 1. leer sein, gelten die Anträge automatisch für För-
dertopf 2. Somit hat die Gemeinde Karlsbad eine Förderung nach VwV KinVFG bean-
tragt. Antragsfrist für 2018 war kurzfristig der 31.03.2018. Vorzeitiger Maßnahmenbe-
ginn ist zuschussschädlich d.h. eine zur Förderung beantragte Sanierung darf nicht vor 
Bestandskraft des Bewilligungsbescheids begonnen werden. Die Maßnahmen sind bis 
spätestens 31. Dezember 2022 abzunehmen und bis Ende 2023 vollständig abzurech-
nen. 

Die Förderung ermittelt sich wie folgt:  
Förderfähige Kosten= ? qm x 1.860 € x 60%  Förderbetrag = förderfähige Kosten x 33% 
+ Zusatzförderung auswertige Schüler
Förderfähige Kosten x Prozentsatz
Prozentsatz: 0,7 x (auswertige Schüler in %- 10%)

Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad den Bewilligungsbescheid zu der 
Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € wird eine Förderung über 
7.265.000 € gewährt. Diese kurzfristige Sicherung der Fördermittel wurde nur durch die 
sicher gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Architekt und Gremien möglich. Die 
detaillierte Verteilung der Finanzmittel stellt sich wie folgt dar: 
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Sanierung Schulzentrum - Aufteilung Zuschuss
Basis: Zuschussbescheid 11.06.2018

Realschule Gemeinschaftsschule Gymnasium
IBA1-30022 IBA1-30023 IBA1-20021

Sanierungsfläche 2947 1197 5400

3.288.852,00 €            1.335.852,00 €            6.026.400,00 €            10.651.104,00 € 
2.242.997,06 €            911.051,06 € 4.110.004,80 €            7.264.052,93 €    

2020 2.347.400,00 €            
2021 667.500,00 € 372.300,00 € 1.702.800,00 €            
2022 1.271.200,00 €            274.600,00 € 
2023 304.600,00 € 264.300,00 € 60.300,00 € 7.265.000,00 €    

Alle drei Investitionsmaßnahmen sind durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. Eine Verschiebung zwischen den Maßnahmen bedarf keines 
gesonderten Beschluss. 

Andere Zuordnungen: 

IOA2-30001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ittersbach 
Am 22.06.2016 wurde im Gemeinderat der gewünschte, zukünftige Standort für ein 
neues Feuerwehrgerätehaus in Ittersbach benannt. In 2017/2018 wurde der nötige 
Grunderwerb erfolgreich durchgeführt. An dem Standort soll ein modernes, kompaktes 
Feuerwehrgerätehaus entstehen, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Das 
DRK Ittersbach hat von einer gemeinsamen Lösung am neuen Standort Abstand ge-
nommen. 
Aktuell läuft die Erschließung des Bereichs. Bei einem Volumen von 2,85 Mio. € ist mit 
einer Förderung von 175.000 € nach Fahrzeugboxen zu rechnen. Mit der Sanierung des 
Schulzentrum und RÜB Ittersbach ist dieser Neubau eines der Großbauprojekte im 
kommenden Haushalt. Die Ausführung ist für 2019/2020 geplant. 

IBA1-30019 Neubau Aussegnungshalle Langensteinbach    
Am 28.09.2016 wurde durch den Gemeinderat der Grundsatzbeschluss zum Neubau 
der Aussegnungshalle in Langensteinbach gefasst. Im Vorfeld wurde eine Arbeitsgrup-
pe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Möglichkeiten 
abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht alle Anfor-
derungen erfüllt. In 2019 soll nun die Planung zum Neubau abgeschlossen werden und 
darauf folgend in 2020 begonnen werden. Die Hauptbauzeit wird in 2021 stattfinden. 
Insgesamt sind hierfür 1,56 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde 
Karlsbad hierfür leider nicht. 
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5.6 Ver- und Entsorgung – Produktbereich 53 

Im Ver- und Entsorgungsbereich fließen die Aufwendungen in die Gebührenkalkulatio-
nen nach 3.2 ein. Die folgenden Investitionen erzeugen über Ihre Abschreibung die 
Aufwendungen. In 2019 und 2020 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) 
geplant: 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszah-
lungen 
in € 

2019 
Einzah-
lungen 
in € 

2020 
Auszah-
lungen 
in € 

2020 
Einzah-
lungen 
in € 

IBA0-49002 Breitbandverkabelung 
Karlsbad 710.000 50.000 500.000 50.000 

IBA2-44006 Zum Wiesengrund AKP 580.000 

IBA2-46003 Zum Wiesengrund Wasser 200.000 

IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Ge-
werbegebiet Itt. 3.000.000 850.000 

IBA0-49001 DSL-Breitbandverkabelung Karlsbad 

Eine gute Internetverbindung wird immer mehr zum Standortfaktor. Nicht nur im ländli-
chen Bereich im Landkreis Karlsruhe fehlt es an einer durchgängig schnellen Internet-
versorgung. Dies erschwert die Ansiedlung von Gewerbebetrieben deutlich. Auch die 
private Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einer leistungsstarken Internetver-
bindung ist nicht ausreichend gegeben.   

Damit sich nicht jede Kommune alleine mit diesem komplexen Thema beschäftigen 
muss, hat der Landkreis Karlsruhe die Federführung übernommen und dazu zusammen 
mit der Firme tkt Telekonsult die Gesellschaft BLK gegründet. Ziel ist es, im gesamten 
Landkreis eine Grundversorgung in allen Ortsteilen von 50 Mbit/s an Datenverkehr 
symmetrisch aufzubauen, indem landkreisweit in jedem Ortsteil Anschlüsse eines 
Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) verlegt oder angemietet werden, damit ein 
Anschluss aller Nutzer in allen Ortsteilen möglich ist. An die Gesellschaft BLK fließen 
rund 50.000 € Betriebskosten pro Jahr. Diese sind im Aufwand veranschlagt. Ebenfalls 
dort veranschlagt ist die Pacht für die Leerrohrinfrastruktur. Die Pacht könnte sich theo-
retisch wie folgt entwickeln: 2019ff 500 T€. Eine Förderung ist nach 8.18 VwV Breit-
bandförderung bis zu 25% der in den ersten 15 Jahren anfallenden Pachtkosten max. 
7€/lfdm möglich. Das Betreiberentgelt ist noch nicht bezifferbar. Es wird sich in folgen-
den Dimensionen bewegen: Privat: 24€ bei 25mbit, 36€ bei 50mbit und  Gewerbe: 66€ 
bei 25mbit, 78€ bei 50mbit. 
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Investiv werden in den Jahren 2019-2023 zusätzlich 1,51 Mio. € veranschlagt. Hiermit 
und mit der Anpachtung soll ein möglichst schneller Breitbandausbau erfolgen. 

Bei den Gesprächen des Landkreises mit dem MLR konnte ein einheitlicher Fördersatz-
zuschlag mit 25 % auf den Fördersatz, also 62,5% erreicht werden. Die Antragstellung 
wurde vereinfacht und gilt auch für innerörtliche Projekte. Im Anschluss an die Realisie-
rungsstudie für das Landkreis-Backbone wurden die jeweils notwendigen innerörtlichen 
Netzausbauten analysiert. Die 62,5% beziehen sich jedoch auf vorgegebene Preise je 
Meter und umfassen leider nicht alle Maßnahmen, daher wird gemittelt mit einer Förde-
rung von ca. einem Drittel gerechnet. Die Fördersituation mit der Pacht ist noch nicht 
endgültig geklärt.  

IBA2-44007 Sanierung Bodenfilter Gewerbegebiet Ittersbach 

Das Ingenieursbüro BIOPLan wurde am 21.07.2016 mit der Untersuchung der Retenti-
onsbodenfilter im Gewerbegebiet Ittersbach beauftragt. Hintergrund ist, dass die was-
serrechtliche Erlaubnis zum Betrieb ausgelaufen ist. Eine hydraulische Untersuchung 
im Gewerbegebiet ergab, dass 30-40% Fehlanschlüsse bei der Entwässerung der 
Grundstücke bestehen. Dies ist auch einer der Gründe, dass es zu einer Überlastung 
der Kläranlage kommt. Im Rahmen der Voruntersuchung wurden die RBF Auerbächle I 
und II, sowie Klettenbach I und II untersucht. Die Retentionsbodenfilter sollen nun durch 
diverse Maßnahmen auf den neusten technischen Stand gebracht werden. Die Planung 
wurde am 7.02.2018 im Bau-, Planung und Umweltausschuss vorgestellt. Aus den ur-
sprünglich geplanten Baukosten von 2,5 Mio. € sind mit den fortgeschrittenen Planun-
gen inzwischen 3,85 Mio. € geworden. 
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5.7 Gemeindestraßen – Produktgruppe 5410 (Teilhaushalt 7) 

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze sind 350.000 € ange-
setzt (Vorjahr: 330.000 €). Darin enthalten sind jeweils 80.000 € für die Straßensanie-
rung mittels Dünnbettbelägen. In 2011 - 2018 wurden positive Erfahrungen damit ge-
macht. 

In 2019 und 2020 sind folgende investive Maßnahmen (ab 150.000 €) geplant: 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszah-
lungen 
in € 

2020 
Einzah-
lungen 
in € 

2019 
Auszah-
lungen 
in € 

2020 
Einzah-
lungen 
in € 

IBA1-40001 Ausbau St. Barbara-Straße 960.000 

IBA2-40006 Zum Wiesengrund 570.000 

IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke 180.000 50.000 

IBA3-40001 Birkenstraße 180.000 

IGU0-40002 Umsetzung 
Radverkehrskonzept 150.000 75.000 150.000 75.000 

IBA3-40001 Birkenstraße Spielberg 

Diese Maßnahme wurde bereits 2014 begonnen und 2015 abgeschlossen. Jedoch 
zeigten sich an dem neu sanierten Bereich direkt erste Mängel. Derzeit erfolgt immer 
noch die rechtliche Klärung, daher kann noch keine Schlussrechnung erfolgen. Der 
Rest muss fortgeschrieben werden. 

IBA2-40017 Erneuerung Pfinzbrücke (Hardthofbrücke) 

Über die Pfinzbrücke führt die Ortsverbindungsstraße zwischen Ittersbach und  Otten-
hausen. Die Maßnahme an der Pfinzbrücke muss der Gemeinde Straubenhardt abge-
stimmt sein. Bisher wurde immer wieder der Belag ausgetauscht was jedoch keine lang-
fristige Lösung darstellt. Nun soll die Brücke mit Betonbelag erneuert werden. Die 
Grundkonstruktion ist jedoch tragfähig. Es wird mit einem Zuschuss von 50.000 € ge-
rechnet. 
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IGU0-40002 Umsetzung Radverkehrskonzept 

Unter IGU0-40001 wurde eine Planung des Radverkehrskonzept für rd. 25 T€ erstellt. 
Dies Konzept diente nun als Basis für die Beantragung von Fördermitteln. Aufgrund der 
fortgeschrittenen Beratungen der Konzeptaufstellung zum Thema Rad- und Fußverkehr 
wurde eine mögliche Programmaufnahme und Antragstellung im Rahmen des LGVFG 
geprüft und als erfolgsversprechend bewertet. Für das Förderprogramm 2019-2024 
konnte bis spätestens 30.09.2018 der Antrag auf Programmaufnahme beim zuständi-
gen Regierungspräsidium gestellt werden. Das Programm wird jährlich zum 01.März 
fortgeschrieben. Es wurden für 2019/2020 nun je 150 T€ mit 75 T€ Förderung einge-
plant. Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor. Die Durchführung der Maßnah-
men hängt jedoch maßgeblich von der Bewilligung der Förderung ab. Von den einge-
stellten Mitteln soll ein überdachter Fahrradabstellplatz an der Jahnhalle geschaffen 
werden. In den Folgejahren und nach Abschluss der Sanierung des Schulzentrums 
auch am Gymnasium. Zusätzlich sollen kleine Wegausbauten erfolgen. Dafür wurde am 
20.07.2018 ein Handlungskonzept im Gemeinderat verabschiedet. 

5.8 Natur und Umwelt (Teilhaushalt 8) 

5.8.1 Technischer Dienst - Produktgruppe 1125 (Teilhaushalt 8) 

Die Leistungen des Technischen Dienstes werden mittels des Ressourcenmoduls von 
Infoma und mobilen Eingabegeräten möglichst genau erfasst und verbucht. Der TD er-
hält durch diese interne Verrechnung Erträge von den leistungsempfangenden Stellen. 
Auf diese Art und Weise ist der TD als Hilfsbetrieb immer ausgeglichen. Auch die Ab-
schreibungen werden in das Budget des technischen Dienstes miteinbezogen. Diese 
resultieren hauptsächlich aus der Anschaffung von Fahrzeugen/Maschinen. Hier die 
geplanten Investitionen:  

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszahlungen 
in € 

2020 
Auszahlungen 
in € 

ITD0-70015 Ersatz Winteranbaugeräte 15.000 15.000 

ITD0-70021 Ersatz Sommeranbaugeräte 25.000 

ITD0-70020 Ersatzbeschaffung Holder 96.000 
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5.9 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8) 
Folgende Investitionen sind 2019/2020 auf den Karlsbader Friedhöfen vorgesehen: 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszahlungen 
in € 

2020 
Auszahlungen 
in € 

IGU1-30001 Anlage Urnengräber La. 10.500 

IGU3-30001 Anlage Urnengräber Sp. 78.000 

IGU5-30002 Anlage Urnengräber Au. 20.000 

5.10  Umweltangelegenheiten       
Die Gemeinde ist neben Gestaltung der Grünflächen auch für den Hochwasser- und 
örtlichen Naturschutz verantwortlich.  

Im Oktober 2017 fand die Abschlussveranstaltung der Flurbereinigung Auerbach statt. 
Der Wege- und Gewässerplan des Flurbereinigungsverfahrens Mutschelbach wurden 
am 27.10.2016 angehört. Am 10.07.2017 begann die Ausführung der Planung. 
Es stehen aber noch weitere Projekte unter dem Oberbegriff Umweltangelegenheiten 
an: 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszah-
lungen 
in € 

2019 
Einzah-
lungen 
in € 

2020 
Auszah-
lungen 
in € 

2020 
Einzah-
lungen 
in € 

IGU0-20003 Hochwasserschutz Karls-
bad 100.000 50.000 

IGU4-30005 Gestaltung Omega Fläche 28.000 

IBA4-44003 Oberflächenwasser Feld-
flur Mu. 80.000 

IBA4-44004 Entwässerung Fröschles-
berg 120.000 54.000 
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5.11 Vereinsbezuschussung und -förderung 

Bereits mehrfach wurden im Rahmen von Haushaltsberatungen und Gremiumssitzun-
gen bei Anträgen auf Investitionszuschüsse bzw. Grundförderung von Vereinen, das 
Erarbeiten von Richtlinien zur Vereinsförderung bzw. Förderung von Institutionen andis-
kutiert. Insbesondere für das Verständnis von Förderung bzw. Ansprüchen z.B. Sonder-
zuschuss bei Sanierung und Umbauten der Vereinsheime sollen die erarbeiteten Richt-
linien klare Regelungen aufzeigen und eventuell eine Entlastung für den Gemeinde-
haushalt, aber auch eine Planung und Verlässlichkeit für Vereine und Gemeinde in zu-
künftigen Jahren ermöglichen.  
Innerhalb der Haushaltsberatungen 2017/2018 wurden verschiedene Modelle diskutiert. 
Für die Planung veranschlagt wurden nun Ansätze auf folgender Basis: 
Vereinsbezuschussung investiv: 40T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse. 
Investive Zuschüsse an Kirchen: 20T€ auf 15 Jahre, keine Sonderzuschüsse. 
Eine Ausnahme erfolgte beim VfR Ittersbach, da dieser in der Vergangenheit keine gro-
ßen investiven Zuschüsse abgefragt hatte und nun eine Renovierung des Clubhauses 
über mehrere Jahre plant. Es werden über die Jahre 2017-2020 110.000 € angesetzt, 
welche sich an der Förderung des badischen Sportbundes orientieren. 
Neue Zuschussanträge für investive Maßnahmen von Vereinen liegen keine vor. 

Inv.-Nr. Bezeichnung 
2019 
Auszahlungen 
in € 

2020 
Auszahlungen 
in € 

IHA2-00001 Renovierung Clubhaus VfR Itt. 37.000 14.000 

Die regulären Vereinszuschüsse haben ein Volumen von 128.000 € p.a. Ab 2017 wur-
den diese um 20.00 € p.a. für die Jugendarbeit der kulturellen Vereine erhöht. Dazu 
kommen noch Zuschüsse für Grundsteuer und Wasser/Abwasser von rd. 20.000 € p.a. 
und die o.g. investiven Zuschüsse.  

6. Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen wurde in dem Jahresabschluss 2016 in 
Höhe von 91.613,65 € gebildet, welche voraussichtlich im Jahresabschluss 2017 wieder 
aufgelöst wird.  

Die Altersteilzeitrückstellung ist schwer einzuschätzen, da sie von den Anträgen auf 
Altersteilzeit abhängt. Die bestehenden Fälle der Altersteilzeit sind in 2018 ausgelaufen, 
jedoch kam ein neuer Fall in 2018 dazu. Beginn 2019 sind hierdurch ca. 8 T€ in der 
Rückstellung. Diese erhöht sich bis zum Jahresende auf 40 T€ und wird sich in den 
Folgejahren wieder auflösen. So beträgt sie voraussichtlich zum Jahresende 2020 nur 
noch 35 T€. 
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Für Gerichtsverfahren besteht eine Rückstellung (31.1.2015) über 259.000 €. Diese 
wird voraussichtlich in 2017 über ca. 130.000 € für den Rechtsstreit Solaranlage im 
Schulzentrum in Anspruch genommen. Die restliche Rückstellung wird voraussichtlich 
aufgelöst werden. 

7. Haushaltsausgleich / Rücklagen /Eigenkapital

7.1 Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht 
(Doppik) umgestellt.  

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf 
Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen 
und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 20 Ergebnishaushalt). 
Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilan-
ziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nut-
zungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim 
Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushalt-
sausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum 
anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in 
dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen 
Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgren-
zungsposten. 

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in 
die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenka-
pital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahreser-
gebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirt-
schaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt“. 

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Karlsbad eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Die Er-
öffnungsbilanz wurde am 09.05.2012 im Gemeinderat beschlossen. Die Bilanzsumme 
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 beträgt 148.330 T€. Auf der Passivseite dominiert 
das Basiskapital mit 109.689 T€. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 74 %. 

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche 
Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 20 Ergebnishaushalt). 

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2019 laut Planung Plus 59.189 € und 2020 Plus 
1.054.749 €. Die weiteren Haushaltsjahre erwirtschaften positive und negative Ergeb-
nisse. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden: 
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Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen: 

Der Ausgleich nach Idealfall ist in drei (2019, 2020 und 2021) der fünf Jahr möglich. Der 
Haushalt gilt in allen Jahren als formell ausgeglichen. 

7.2 Rücklagen 

2010000 ordentliche Rücklage

2017
2018
nach Plan 2019 2020 2021 2022 2023

Anfang 16.643.894,15 € 18.628.682,84 € 18.036.581,84 € 18.095.770,84 € 19.150.519,84 € 19.813.261,84 € 19.399.761,84 € 
Veränderung Z. 18 1.984.788,69 €    592.101,00 €-  59.189,00 €          1.054.749,00 €    662.742,00 €       413.500,00 €-  906.987,00 €-  
Ende 18.628.682,84 € 18.036.581,84 € 18.095.770,84 € 19.150.519,84 € 19.813.261,84 € 19.399.761,84 € 18.492.774,84 € 

2020000 außerordentliche Rücklage

2017
2018
nach Plan 2019 2020 2021 2022 2023

Anfang 1.705.548,87 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    
Veränderung Z. 24 571.290,41 €       
UB i.d. Basiskapital 1.045.611,36 €-  
Ende 1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    1.231.227,92 €    

19.859.910,76 € 19.267.809,76 € 19.326.998,76 € 20.381.747,76 € 21.044.489,76 € 20.630.989,76 € 19.724.002,76 € 

Zwischen 31.12.2018 und 31.12.2023 kann die Rücklage voraussichtlich um rd. 450 T€ 
ansteigen. Die Jahresergebnisse schmälern oder erhöhen die Rücklage. Insgesamt 
zeigt sich jedoch eine positive Tendenz.  

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird nahezu nur 
durch Grundstücksverkäufe gespeist. Das Ergebnis wird dann jeweils im Jahresab-
schluss ausgewiesen.  
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Trotz der angespannten Finanzlagen müssen also keine Fehlbeträge vorgetragen wer-
den. Es erfolgt keine Verrechnung auf das Basiskapital. Die Haushaltsjahre 2019-2023 
gelten als ausgeglichen. Insgesamt betrachtet erwirtschaftet die Gemeinde Karlsbad 
ihren Ressourcenverbrauch. 

Der Umstellungszeitraum auf die Doppik wurde bis 2020 verlängert. Als Übergangsre-
gelung kann der Haushaltsausgleich auf  der kameralen Basis betrachtet werden. Die 
Gemeinde Karlsbad hat davon jedoch nicht Gebrauch gemacht.  

§ 22 Abs. 1 GemHVO alte Fassung (a.F.) sieht vor, dass die Zuführung vom Verwal-
tungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein muss, dass damit
die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden
können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO a.F. (Ein-
nahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen, Zu-
weisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte) zur Verfügung stehen. Die
Zuführungsrate entspricht dabei dem Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Er-
gebnishaushalts (Zeile 17 Finanzhaushalt). Sie wird mit den Beträgen der ordentlichen
Tilgung abgeglichen, die in Zeile 34 des Finanzhaushaltes veranschlagt sind.

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre bei Erträgen und 
Aufwendungen ausgeglichen sein. Dies bezieht sich auf die Zeile 17 Zahlungsmittel-
überschuss der Ergebnisrechnung. Dies wir im aktuellen Haushalt in jedem Jahr er-
reicht. Im Durchschnitt ergibt sich jedoch eine positive Zuführung über rd. 2,86 Mio. €. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durchschnitt

2019-2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ErgebnisR 1.747.723,00 €    2.788.020,00 €    3.789.490,00 €    3.349.769,00 €    2.201.687,00 €    2.163.436,00 €    2.858.480,40 €    

7.3 Eigenkapital 

Das Eigenkapital absolut und relativ hat sich zur Bilanzsumme in den dem Haushalts-
jahr vorangegangenen sieben+1 Jahren seit der Einführung der Doppik wie folgt entwi-
ckelt: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bilanzsumme 154.997.197,60 € 155.183.550,07 € 158.110.070,06 € 166.180.332,01 € 169.425.255,16 € 171.924.341,48 € 
Eigenkapital 120.554.131,39 € 123.066.486,81 € 126.076.962,72 € 126.292.591,07 € 130.593.512,78 € 133.009.502,64 € 
Anteil EK in % 77,78% 79,30% 79,74% 76,00% 77,08% 77,37%

Im Verhältnis ist das Eigenkapital tendenziell angestiegen und bewegt sich auf einem 
sehr guten Level. 

Durch die Änderung der GemHVO im Jahr 2016 hat der Gesetzgeber mit § 23 Satz 4 
die Möglichkeit geschaffen Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital um-
zubuchen. 
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Vergleicht man die Ergebnisrücklagen 2017 (20.905.522,12 €) mit dem Stand der liqui-
den Mittel 2017 (ohne Handkasse und Kautionssparbuch) in Höhe von 19.859.910,76 €, 
ergibt sich einen Differenz von 1.045.611,36 €, welche nicht durch Liquidität hinterlegt 
ist. Man hat sich daher seitens der Verwaltung dazu entschlossen, diesen Betrag aus 
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in das Basiskapital umzubu-
chen. Der Stand der Rücklagen von 19.859.910,76 € entspricht somit dem Stand der 
liquiden Mittel (ohne Handkassen und Kautionssparbuch) zum 31.12.2017. Dies erhöh-
te auch das Eigenkapital. 

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden

8.1 Liquidität

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 
1.10.2018 besteht eine Liquidität von rd. 17.183.056,34 €. Aktuell besteht eine Fest-
geldanlage über 5 Mio. € für 18 Monate. Hierbei kann mit 11.500 € Zinsertrag in 2020 
gerechnet werden. Die weiteren liquiden Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten. 

Diese sehr gute Liquiditätslage resultiert aus der ebenfalls guten Ertragslage der letzten 
Jahre. Auch wurden im Aufwandsbereich Mittel eingespart und es wurden einige Inves-
titionen verschoben und noch nicht ausgeführt was den Geldmittelabfluss gedämpft hat. 

Trotz der guten Liquiditätslage müssen auf Grund der hohen  Ausgaben und Investitio-
nen innerhalb des Haushaltsplanes und des Finanzplanungszeitraumes Kredite einge-
plant werden. Um eventuelle, kurzfristige Finanzbedarfsspitzen abfangen zu können, 
wurde wie bisher ein Kassenkreditrahmen von 2 Mio. € p.a. in die Haushaltssatzung mit 
aufgenommen. 

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kas-
senkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO be-
trägt für die Jahre 2019-2023: 

2019 2020 2021 2022 2023
694.317,38 €      734.778,34 €      764.093,11 €      780.239,85 €      802.458,74 €      

Diese Soll-Vorschrift wird in allen Planjahren erfüllt. 
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8.2 Verschuldung 

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 
15.312.000 € und 2.272.000 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 48 Mio. € ab. Dies ist nicht 
mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Insgesamt wird dies auch nur mög-
lich, da fast 10 Mio. € Investitionszuwendungen zufließen. 

In der Haushaltssatzung 2017/2018 waren 9,5 Mio. € Kreditaufnahme vorgesehen. Nun 
kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Nur dadurch, dass nicht drängend not-
wendige Investitionen verschoben wurden konnte der Haushalt entlastet werden. Hin-
zukamen die Entlastungen im Finanzausgleich und die anhaltend gute Liquiditätslage.  

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Über-
sicht. Der Landesschnitt bei Gemeinde inkl. Eigenbetrieb betrug Ende 2064 2.712 
€/EW.  

Insgesamt müssten 4,5 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden. Eine 
Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert haupt-
sächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind. 

2017 6.039.958 733.003 2.000.000 7.306.955 15.880 380
2018 7.306.955 531.697 0 6.775.258 15.917 459
2019 6.775.258 472.165 0 6.303.093 15.920 426
2020 6.303.093 429.440 0 5.873.653 15.920 396
2021 5.873.653 449.440 1.000.000 6.424.213 15.920 369
2022 6.424.213 539.440 3.500.000 9.384.773 15.920 404
2023 9.384.773 627.681 0 8.757.092 15.920 589

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2016 geschätzt.

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €

Jahr

Stand 
Jahres-
anfang Tilgung

Kreditauf-
nahme

Stand 
Jahresende

Ein-
wohner

Schulden 
je 

Einwohn
er am 

Jahres-
anfang

 8.3 Zinsbelastung 

Die Zinsbelastung sinkt trotz der Aufnahme der Kredite. Betrug die Zinsbelastung in 
2018 noch 270.776 € so sinkt sie bis 2023 auf  223.132 €. Dabei sind Zinsen über 25 
Jahre berechnet.  Diese Reduktion trotz Kreditaufnahme ist möglich, da Zinsen mit noch 
recht hohen Konditionen auslaufen und die neuen Kredite zinsgünstiger aufgenommen 
werden können. Diese Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergeb-
nishaushalt. 
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9. Finanzplanung 2018 bis 2023

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu 
Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechs-
tes Jahr, das Jahr 2023, ausgedehnt.  

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeri-
ums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im 
Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019). Die Indexzahlen dienten dabei zur weiteren Orientie-
rung. Das Jahr 2023 wurde hierbei voll geschätzt. 

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der 
Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden 
entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraft-
summe) gebildet. Bei der Kreisumlage wurde eine Reduzierung des Hebesatzes von 
32% auf 31% eingerechnet. 

Wie sich die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren verhält, kann nur sehr 
schwer eingeschätzt werden. Daher sind die Prognosen der Finanzplanung mit Unsi-
cherheiten behaftet.  

Folgende Fehlbeträge / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt 
(Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis): 

Überschuss 2021: 662.742 € 
Fehlbetrag 2022: -413.500 €
Fehlbetrag 2023: -906.987 €
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Das Jahr 2018 liegt gut im Plan. Voraussichtlich kann der geplante Fehlbetrag von rd. 
600 T€ vermieden werden.  

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf in Zeile 17 des Finanzhaushaltes ist ver-
gleichbar mit dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungs-
haushaltes. In den Finanzplanungsjahren werden aus laufender Verwaltungstätigkeit 
folgende Überschüsse/Bedarf erzielt: 

Überschuss 2021: 3.349.769 € 
Überschuss 2022: 2.201.687 € 
Überschuss 2023: 2.163.436 € 

10. Haushaltskonsolidierung

Es war in den Jahren von 2010 bis 2018 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 
2017/2018 stellte sich deutlich schlechter als die aktuelle Planung 2019/2020 dar. Die 
Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. 
Die Haushaltsjahre müssen teilweise über die ordentliche Rücklage ausgeglichen wer-
den, füllen diese jedoch auch wieder. 

Es bedarf keiner Haushaltskonsolidierung. Es soll versucht werden trotz gesamtwirt-
schaftlicher Kostensteigerungen diese nicht komplett in den Haushalt zu übernehmen. 
Insbesondere bei Fällen bei denen sich die Gemeinde Karlsbad längerfristig finanziell 
bindet muss überprüft werden, ob die günstigste Alternative gewählt ist.  
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Budgetierungsregeln 

Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2017/2018 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträ-
gen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt: 

Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren die rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Budgetierung, insbesondere §§ 4, 18 bis 21 GemHVO sowie 
die Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad. 
Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für alle Budgets, es sei denn, in den 
besonderen Budgetierungsregeln sind Ausnahmen geregelt. 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entste-
hen, sobald das maßgebliche Budget bzw. die der Investitionsmaßnahme zugeord-
neten Auszahlungsmittel überschritten werden. Die Genehmigung ist je nach Höhe 
des Einzelfalls erforderlich. 

1. Ergebnishaushalt

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 

• Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
• Mehrerträge erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Aufwendungen.

Die Erträge werden daher nicht den Budgets zugeordnet, es sei denn, nach-
folgend sind Ausnahmen geregelt. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich auf
der Aufwandsseite. Ist jedoch eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendun-
gen und Erträgen vorgesehen, erfolgt die Prüfung  durch Abgleich der geplan-
ten Differenz zwischen Aufwand und Ertrag und der tatsächlichen Differenz.

• Ersätze aus Versicherungen (Sachkonto 3461300) werden den Budgets zu-
geordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen.

• Spenden werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung
Aufwendungen zu tätigen.

1.1 Produktbereichsbudgets 

Die Budgetierung findet grundsätzlich auf Ebene der Produktbereiche statt – es sei 
denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt. 
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1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern
die Aufwendungsansätze.

• Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.2 Personalbudget 

Das Personalbudget enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in Nr. 
11 und 12 des Ergebnisplans eingestellt sind.  

1.3 Abschreibungsbudget 

Für die planmäßigen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) wird ein Abschreibungs-
budget gebildet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind dem Budget 
zugeordnet. 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten ermächtigt zu Mehraufwendungen 
bei den Abschreibungen.  

1.4 Produktbudgets 

Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes. 

1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403 

1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001 

1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004 
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1.5 Produktgruppenbudgets 

In den nachfolgend geregelten Fällen erfolgt die Budgetierung auf Ebene der Pro-
duktgruppen: 

- Produktgruppe 1125:   Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer
Dienst) 

- Produktgruppe 1133:   Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- Produktgruppe 1224:    kommunales Grundbuchwesen
- Produktgruppe 1260:  Brandschutz und
- Produktgruppe 1280:  Katastrophenschutz
- Produktgruppe 2710:    Volkshochschule
- Produktgruppe 2720:  Bücherei
- Produktgruppe 5530:  Friedhofs- und Bestattungswesen
- Produktgruppe 5710:  Wirtschaftsförderung

1.5.1 Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern
die Aufwendungsansätze.

• Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

• Die Mittel der VHS und Bücherei sind übertragbar. Dies gilt für positive wie
auch für negative Beträge. Der positive Übertrag erfolgt lediglich bis zu 50%
des Abmangelbetrags.

1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Zusammenfassung beider Produktgruppen zu einem Budget.
• Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.5.3 Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
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• Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern
die Aufwendungsansätze.

1.6 Kostenstellenbudgets 

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 

• Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen.
• Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die

Aufwendungsansätze.

1.6.1 Schulbudgets 

Für jede Schule wird auf Kostenstellenebene ein Schulbudget eingerichtet. Hierbei 
handelt es sich um die Kostenstelle mit Endung „10“, die auch mit Budget benannt 
ist. Das Schulbudget steht direkt den Schulen zur Verfügung. Das Schulbudget ist 
übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sach-
vermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.2 Weitere Budgets im Bereich der Schulen 

Weitere Budgets sind für die Schulen im allgemeinen Bereich und im außerordentli-
chen Bereich auf Kostenstellenebene eingerichtet. Diese sind nicht mit dem Schul-
budget deckungsfähig.  

1.6.3 Schulmöbelbudget 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Das Schulmöbelbudget ist in der Kostenstelle 2950000000 in Kombination mit
dem Kostenträger der jeweiligen Schule enthalten.

• Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sach-
vermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen.

1.6.4      Mensen 

Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet. 
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1.6.5 Budgets Ortsvorsteher 

Für jeden Ortsvorsteher wird jeweils für die Kostenstelle Repräsentationsaufgaben 
und Dorffest ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Die Budgets der Ortsvorsteher 
sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. 

1.6.6 Budget „Ferienspass“ 

Für die Kostenstelle „Ferienspass“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Das 
Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. 

1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“ 

Für die Kostenstelle „Agenda-Arbeit“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. 

1.7 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung 

Erträge aus Grundstücksverkaufen (Aufschlag 10€/m²) erhöhen das Aufwands-
budget. Das Budget ist übertragbar. 

1.8 Umlegung 
Umlegungen werden auf dem Kostenträger 511108 veranschlagt. Die Mehrerträge 
im Umlegungsverfahren berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Um-
legungsverfahren 

1.9 Sonderergebnisbudget 

Für die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Zeilen 22 
und 23 des Ergebnisplans) wird ein Sonderergebnisbudget gebildet.  

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.10        Interne Leistungsverrechnung 

Für die internen Leistungsverrechnungen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die 
alle gegenseitig deckungsfähig sind. 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 



-OOO-

• Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauf-
wendungen.

1.11       Verwaltungskostenbeiträge 

Für die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen sind Budgets je Teilhaushalt 
angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind. 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauf-
wendungen.

2. Finanzhaushalt (Investitionen)

Die Investitionsmaßnahmen werden einzeln mit einer Investitionsnummer versehen 
und im Teilfinanzplan mit den dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen ab-
gebildet. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich investitionsgenau. 

Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 

• Die Einzahlungen werden den Investitionen zugeordnet. Mehreinzahlungen
erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Ausnahme:
Rechtliche Verpflichtung oder Haushaltsvermerk (analog § 19 I GemHVO).

2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen 

Besondere Bewirtschaftungsregeln: 

• Tiefbaumaßnahmen, die sich sowohl auf den Bereich Kanal und/oder Wasser
als auch auf Straßenbaumaßnahmen beziehen, sind maßnahmenbezogen
gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Sanierung Schulzentrum 
Die Investitionen IBA1-20021 Gymnasium, IBA1-30022 Realschule und IBA1-30023 
Gemeinschaftsschule sind auf allen Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.  

3. Budgetverantwortung

Für die Einhaltung der Budgets tragen der Bürgermeister sowie die Amtsleiter bezo-
gen auf ihre Teilhaushalte die Budgetverantwortung. 
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